
Kaspar Lüther GmbH & Co. KG 
In der Stritt 17
91710 Gunzenhausen
Tel. 0 98 31/67 46-0 
Fax 0 98 31/67 46-40
luether@kaspar-luether.de
www.kaspar-luether.de

Sparkasse Gunzenhausen
Konto 113506
BLZ 76551540
Swift BYLADEM1GUN
IBAN DE59 7655 1540 0000 1135 06

Postbank Nürnberg
Konto 5645853
BLZ 76010085
Swift PBNKDEFF
IBAN  DE59 7601 0085 0005 6458 53

Hypovereinsbank
Konto 2910160
BLZ 76520071
Swift HYVEDEMM406
IBAN  DE71 7652 0071 0002 9101 60

Steuernummer 220/167/52200 
UST.-ID-Nr. DE814581460 
AG Ansbach, HRA 3169  
Persönlich haftender Gesell-
schafter: Lüther Verwaltungs 
GmbH, Sitz Gunzenhausen 
(AG Ansbach, HRB 3128)

Geschäftsführer: Axel Lüther 
Es gelten ausschließlich 
unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
Diese können Sie per Fax 
oder schriftlich bei uns 
anfordern.

Einkaufs-, Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Kaspar Lüther GmbH & Co. KG, Gunzenhausen 

1 Allgemeines 
(1) Vertragsangebote und Vertragsannahmen erfolgen nur zu den 

nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 
(2) Der Besteller/Lieferant erkennt durch Auftragsertei-

lung/Auftragsbestätigung die nachfolgenden Geschäftsbedin-
gungen an. Abweichungen von unseren Geschäftsbedingun-
gen bedürfen zur Annahme einer ausdrücklichen, individuellen 
Bestätigung. Anderslautende Bedingungen werden nicht Ver-
tragsgegenstand, auch dann nicht wenn dem Inhalt nicht aus-
drücklich widersprochen wird. 

(3) Nebenabreden haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. 

2 Angebote 
Unsere Angebote sind unverbindlich. 
3 Lieferung 
(1) Unsere Lieferzeiten werden nach besten Gewissen angege-

ben. Sie sind unverbindlich. 
(2) Ereignisse höhere Gewalt, die uns an der rechtzeitigen Ausfüh-

rung der uns erteilten Aufträge hindern, berechtigen uns, von 
der Lieferverpflichtung ganz oder teilweise zurück zu treten. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers können nicht geltend 
gemacht werden. Führt eine Betriebsstörung oder ein Arbeits-
kampf zur Unmöglichkeit der Lieferungsverpflichtung, sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. Kommt es zu einer 
Lieferverzögerung, gilt die Lieferfrist als angemessen verlän-
gert. 

(3) Teillieferungen durch uns sind zulässig. 
(4) Lieferungen an uns erfolgen frei von allen Spesen auf Kosten 

und Gefahr des Lieferanten. Mehrkosten für eine zur Einhal-
tung von Lieferterminen notwendige beschleunigte Beförderung 
hat der Lieferant zu tragen. 

(5) Versand und Zustellungen an unsere Kunden erfolgen in jedem 
Fall auf Gefahr des Bestellers. Die Preise verstehen sich ab 
Werk ausschließlich Verpackung. 

(6) Bei Lieferungen an uns ist die Verpackung im vereinbarten 
Preis enthalten. 

4 Beistellungen 
Beistellungen von Einzelteilen und Materialien sowie die leihweise 
Überlassung von Werkzeugen durch unsere Besteller müssen 
rechtzeitig frei Werk in einwandfreier Beschaffenheit erfolgen. Für 
die Maßhaltigkeit der Beistellungen übernehmen wir keine Gewähr. 
Kostenlos erfolgte Beistellungen werden von uns gegen keinerlei 
Schäden, auch nicht gegen Feuerschäden versichert. 
5 Werkzeuge 
(1) Tritt eine Verzögerung bei Überprüfung der Ausfallmuster 

durch den Besteller ein, so sind die vereinbarten Werkzeugkos-
ten spätestens 30 Tage nach Mustervorlage zu bezahlen. 

(2) Die Werkzeuge werden nur für Aufträge des Bestellers ver-
wendet. Sofern keine Werkzeugvollkosten geleistet werden, 
bleibt das Werkzeug in unserem Eigentum. Die Kosten für den 
Ersatz unbrauchbar gewordener Werkzeuge trägt der Besteller. 

(3) Sämtliche angefertigte Werkzeuge werden, unabhängig von 
der Verrechnung, von uns gegen keinerlei Schäden, auch nicht 
gegen Feuer versichert. Dies gilt auch für uns leihweise über-
lassener Werkzeuge. 

(4) Von uns beigestellte Gegenstände bleiben unser Eigentum und 
dürfen für Dritte nicht verwendet werden. Überzählige Einzeltei-
le und beigestellte Gegenstände und Zeichnungen sind sofort 
nach Erledigung des Auftrages an uns zurückzugeben. 

6 Gewährleistungen 
(1) Für unsere Leistungen übernehmen wir nur nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen Gewähr. 
(2) Beanstandungen unserer Kunden müssen unverzüglich, spä-

testens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Lieferung 
oder, falls der Mangel erst später erkennbar wird, unverzüglich 
nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich geltend gemacht 
werden. 

(3) Uns ist Gelegenheit zu geben, die Beanstandungen an Ort und 
Stelle nach zu prüfen. Beanstandete Teile sind auf unser Ver-
langen an uns zurück zu senden. Rücksendungen ohne unsere 
vorherige Zustimmung sind nicht statthaft. 

(4) Nicht verwendete Teile werden nach unserer Wahl unter Rück-
erstattung des berechneten Preises zurück genommen oder 
durch neue der ursprünglichen Bestellung entsprechenden Tei-
le gegen Rückgabe der nicht verwendbaren Teile ab unserem 
Werk kostenlos ersetzt. Können die reklamierten Teile nach-
gearbeitet werden, so sind wir auch zur Nacharbeit berechtigt. 

(5) Bei Nach-, Oberflächen-, Warm- und sonstigen Behandlungen 
unserer Produkte durch Dritte sind wir lediglich verpflichtet, un-
sere gegen Dritte bestehenden Gewährleistungsansprüche an 
den Besteller abzutreten. 

(6) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung. 
(7) Durch Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut. 

Die Rechte unseres Kunden auf Rücktritt vom Vertrag oder 
Minderung bleiben bestehen, wenn die Nachbesserung des 
Mangels bei einer schriftlich gesetzten angemessenen Aus-
schlussfrist durch den Kunden endgültig fehlschlägt. 

7 Haftung 
(1) Soweit nicht in diesen Bedingungen ausdrücklich zugestanden, 

sind Schadensersatzansprüche, ganz gleich aus welchem 
Rechtsgrund ausgeschlossen. Das gilt ausdrücklich auch für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind. Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen auf Schadenser-
satz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen gemäß § 284 
BGB. 

(2) Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus Über-
nahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, bei Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit aufgrund 
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
sonst zwingender Haftung und bei der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatz für Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten ist jedoch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweis-
last ist mit vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

(3) Mit der Verwendung unserer Produkte (Weiterverarbeitung, 
Einbau usw.) stellen uns unsere Kunden von jedweden Scha-
densersatzansprüchen Dritter, gleich aus welchem Rechts-
grund, im Innenverhältnis frei. 

8 Schutzrechte 
Wir sind nicht verpflichtet zu überprüfen, ob durch eingesandte 
Zeichnungen, Skizzen oder Muster Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. Eine Haftung für Rechtsverletzungen von Schutzrechten 
Dritter wird nicht übernommen. Der Besteller verpflichtet sich aus-
drücklich, uns von etwaigen Ansprüchen Dritter frei zu stellen. 
Entsprechendes gilt für unsere Lieferanten hinsichtlich der Liefe-
rung und Benutzung der bei diesen bestellten Gegenständen. 
9 Eigentumsvorbehalt 
(1) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 

der über die Lieferung ausgestellten Rechnung oder andere 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung unser 
Eigentum. Das Eigentum an Werkzeugen geht erst dann auf 
den Besteller über, wenn alle Forderungen aus der Geschäfts-
beziehung zum Kunden, die zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Verwendung des Werkzeuges bestanden, beglichen sind. 

(2) Der Besteller ist berechtigt, die Waren in ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb weiter zu veräußern. Er ist verpflichtet, unse-
ren Eigentumsvorbehalt an seine Käufer weiter zu geben und 
tritt seine aus der Veräußerung entstehenden Forderungen ge-
gen Dritter in Höhe unserer Kaufpreisforderung an uns ab. Der 
Besteller ermächtigt uns, diese Forderungsabtretung in seinem 
Namen dem Dritten mitzuteilen. 

(3) Verpfändung und Sicherungsübereignung unter Eigentums-
vorbehalt stehender Ware ist dem Besteller untersagt. 

(4) Von einer bevorstehenden Pfändung oder sonstigen Beeint-
rächtigung unseres Eigentums hat uns der Besteller sofort 
durch eingeschriebenen Brief zu unterrichten, sowie die Kosten 
von Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffs, insbesondere 
von Interventionsprozessen zu tragen, wenn sie nicht von der 
Gegenpartei eingezogen werden können. 

10 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für alle Verträge und Rechtshandlungen gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Erfüllungsort im Falle der Lieferung oder Bestellung ist 
Gunzenhausen. Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten richtet sich 
nach unserem Geschäftssitz. 
11 Salvatorische Klausel 
Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleiben die 
übrigen Bestimmungen bestehen. In einem solchen Fall ist die 
ungültige Bestimmung so umzudeuten oder so zu ergänzen, dass 
der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche 
Zweck erreicht wird. Das selbe gilt, wenn bei Durchführung des 
Vertrages sich eine ergänzungsbedürftige Vertragslücke ergibt. 
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